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1. STEUERTIPPS ZUM JAHRESENDE 2009 
 
 
Alle Jahre wieder empfiehlt es sich, rechtzeitig vor dem 
Jahresende einen Steuer-Check zu machen: Wurden 
auch alle Möglichkeiten legaler steuerlicher 
Gestaltungen wirklich genutzt und nichts übersehen? 
Was ist vor dem Jahreswechsel noch unbedingt zu 
erledigen? Denn am 32. Dezember ist es jedenfalls zu 
spät! 
 
 
 
 
 

Steuertipps für Unternehmer 
 
 
Abgesehen von den alljährlich wiederkehrenden Steuertipps,  
 
· wie Halbjahresabschreibung  für Investitionen, die noch kurz vor dem

 Jahresende getätigt werden; 
· Möglichkeit der Sofortabsetzung  von Investitionen mit Anschaffungskosten

 bis 400 € (exklusive USt. bei Vorsteuerabzug) als geringwertige
 Wirtschaftsgüter (GWG); 

· Steuersparen durch Vorziehen von Aufwendungen  und Verschieben von
 Erträgen  bei Bilanzierern bzw. Vorziehen von Ausgaben  und Verschieben
 von Einnahmen  bei Einnahmen-Ausgaben-Rechnern; 

 
möchten wir Sie vor allem auf folgende Steuersparmöglichkeiten  hinweisen: 
 
 

��� �  Vorzeitige Abschreibung für Investitionen 2009 und 2010 
 

Wer noch im Jahr 2009 investiert, kann bei Investitionen in abnutzbare 
körperliche Wirtschaftsgüter  (zB Maschinen, Betriebs- und 
Geschäftsausstattung, EDV, Büroeinrichtung, LKWs, Taxifahrzeuge, etc) eine 
vorzeitige Absetzung für Abnutzung  (vzAfa) im Ausmaß von 30 % der 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten  geltend machen. Besonderheit: 
Die 30%ige vzAfA inkludiert auch die Normalabschreibung des ersten 
Wirtschaftsjahres .  

 
Ausgenommen  von der vzAfA sind alle nicht abnutzbaren Anlagen  (wie zB 
Grund und Boden), unkörperliche Wirtschaftsgüter  (wie zB Finanzanlagen, 
Rechte, Patente), weiters Gebäudeinvestitionen (einschließlich 
Mieterinvestitionen, wie zB Adaptierungskosten für ein gemietetes Büro), 
PKWs, Kombis, Luftfahrzeuge, GWGs, gebrauchte Wirts chaftsgüter und 
Wirtschaftsgüter, bei denen mit der Anschaffung oder Herstellung schon 
vor dem 1.1.2009 begonnen  wurde.  

MMag. Josef Eder 
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Weiters sind auch Investitionen ausgeschlossen, die von einem Unternehmen 
erworben werden, das unter beherrschendem Einfluss des Steuerpflichtigen 
steht (ausgenommen bei zentralen Einkaufsgesellschaften im Konzern). 
Erstreckt sich die Anschaffung oder Herstellung eines Wirtschaftsgutes über 
mehrere Wirtschaftsjahre, so ist die vzAfa von den auf die einzelnen 
Wirtschaftsjahre entfallenden (Teil-)Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten  
vorzunehmen.  
 
 

  TIPP: Mangels einer diesbezüglichen Ausschlussbestimmung können  
 Investitionen, bei denen die vzAfa geltend gemacht wird, gleichzeitig  

  auch für den Freibetrag für investierte Gewinne  (FBiG) nach 
  § 10 EStG verwendet werden, sofern sie eine betriebsgewöhnliche  
  Nutzungsdauer von mindestens vier Jahren haben (was für die vzAfA  
  keine Voraussetzung ist). 
 
 
 
 
 

��� �  Einnahmen-Ausgaben-Rechner:  
 Investitionen zur optimalen Nutzung des Freibetrag es für investierte 
 Gewinne (FBiG)   
 
 
Einnahmen-Ausgaben-Rechner  (wie zB vor allem 
Kleinunternehmer, Freiberufler, aber auch 
Stiftungsvorstände, Gesellschafter-Geschäftsführer 
oder angestellte Ärzte hinsichtlich ihrer 
einkommensteuerpflichtigen Sonderklassegebühren) 
können heuer wieder bis zu 10% ihres Gewinnes, 
maximal 100.000 €, einkommensteuerfrei  stellen, 
wenn sie in diesem Ausmaß im Jahr 2009 auch 
investieren.  
 
 
 
 
 
Als begünstigte Investitionen  gelten: 
 
· Neue abnutzbare körperliche Anlagen  mit einer Nutzungsdauer von 

mindestens vier Jahren  (zB Maschinen, Betriebs- und 
Geschäftsausstattung, EDV, Büroeinrichtung, LKWs, Taxifahrzeuge, etc).  

 
· Anschaffung von Wertpapieren (insbesondere Anleihen und 

Anleihenfonds) , die vier Jahre lang gehalten werden müssen. 

Mag. Gerald Puck 
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· Nicht begünstigt  sind hingegen nicht abnutzbare Anlagen  (wie zB 

Grund und Boden), unkörperliche Wirtschaftsgüter  (wie zB Rechte, 
Patente und Finanzanlagen mit Ausnahme der begünstigten Wertpapiere), 
weiters Gebäudeinvestitionen (einschließlich Mieterinvestitionen, wie zB 
Adaptierungskosten für ein gemietetes Büro), PKWs, Kombis, 
Luftfahrzeuge, sofort abgesetzte GWGs oder gebrauch te Anlagen .  

 
· Weiters sind auch Investitionen ausgeschlossen , für die eine 

Forschungsprämie  geltend gemacht wird, sowie Investitionen, die von 
einem Unternehmen erworben werden, das unter beherrschendem 
Einfluss des Steuerpflichtigen steht. 

 
 
 TIPP: Wenn Sie den Freibetrag für 2009 optimal nutzen wollen, 
 sollten Sie rechtzeitig vor dem Jahresende zur Ermittlung des 
 voraussichtlichen Gewinnes 2009 eine Prognoserechnung  
 erstellen. Weiters sollten Sie überprüfen, wie viel Sie im Jahr 2009 
 bereits investiert haben. 

 
  Falls Ihre bisherigen und noch vorgesehenen Investitionen nicht 10 % Ihres

 prognostizierten Gewinnes 2009 erreichen bzw. falls Sie im Jahr 2009 gar
 nichts investieren wollen, können Sie die Steuerbegünstigung auch durch
 die rechtzeitige  Anschaffung entsprechender Wertpapiere nutzen. 
 Überhaupt ist die Nutzung der Begünstigung durch den Kauf von
 Wertpapieren  auch deshalb zu empfehlen, weil man dadurch die Gefahr
 einer Nachversteuerung der Begünstigung durch vorzeitiges Ausscheiden
 von Investitionen innerhalb der vierjährigen Behaltefrist vermeiden kann.  

 
 
 
 
 
 

��� �  Steuerbegünstigung für nicht entnommene  
 Gewinne noch für 2009 nutzen  

 
 

Die letztmals für 2009 geltende begünstigte 
Besteuerung nicht entnommener Gewinne  
von bilanzierenden Einzelunternehmen und 
Personengesellschaften bis zu einem 
Höchstbetrag von 100.000 € pro Jahr  und 
Betrieb (bzw. Person) kann für 2009 noch eine 
Steuerersparnis von bis zu 25.000 €  bringen.  
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 TIPP: Wenn Sie die Begünstigung für nicht entnommene Gewinne für  
 2009 optimal nutzen wollen, sollten Sie rechtzeitig vor dem Jahresende  
 zur Ermittlung des voraussichtlichen Gewinnes 2009  eine 
 Prognoserechnung  erstellen und auch die bisher getätigten  
 Entnahmen  feststellen (zu denen auch die privaten Steuerzahlungen 
 und der KFZ-Privatanteil gehören!). 
 

 
  Das Gewinn- bzw. Entnahmeoptimum ist dann erreicht, wenn die 

 Begünstigungsgrenze von 100.000 €  voll ausgeschöpft wird: Liegt der 
 voraussichtliche Gewinn 2009 unter 100.000 €, sollte daher nach 
 Möglichkeit im Jahr 2009 überhaupt nichts entnommen werden (was 
 allerdings nur dann geht, wenn man von anderen Einkünften oder 
 privaten Finanzreserven leben kann). Bei einem voraussichtlichen 
 Gewinn von über 100.000 € kann der diesen Höchstbetrag 
 übersteigende Gewinn noch vor Jahresende entnommen werden. 

 
 
 
 

Entnahmebegrenzung bei in Vorjahren beanspruchter S teuer-
begünstigung für nicht entnommene Gewinne beachten!  

 
Wenn Sie bereits in den Vorjahren die Begünstigung für nicht entnommene 
Gewinne in Anspruch genommen haben, dürfen Sie im Jahr 2009 – 
unabhängig von einer neuerlichen Inanspruchnahme der Begünstigung für 
das Jahr 2009 – nur maximal Entnahmen in Höhe des Gewinnes 2009  
tätigen. Sollten Sie heuer bereits mehr als den prognostizierten Jahresgewinn 
2009 entnommen haben, können die Mehrentnahmen bis zum Bilanzstichtag 
grundsätzlich durch Einlagen kompensiert werden.  
 
Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass die Finanz nur betriebsnotwendige 
Einlagen  anerkennt (zB Einlagen zur Bezahlung von Betriebsschulden). 
Wenn die Mehrentnahmen nicht mehr kompensiert werden können, droht eine 
Nachversteuerung  der in den Vorjahren begünstigt besteuerten Gewinne 
(maximal bis zur Höhe der Mehrentnahmen). 
 
Achtung:  Wer die Begünstigung im Jahr 2009 in Anspruch nimmt, muss die 
erwähnte Entnahmebegrenzung noch durch 7 Jahre hindurch (als o bis 
einschließlich 2016) beachten! Wird in einem dieser Jahre mehr 
entnommen, als der Jahresgewinn, kommt es zu einer Nachversteuerung im 
Ausmaß der Mehrentnahmen (maximal aber in Höhe der in den letzten sieben 
Jahren begünstigt besteuerten nicht entnommenen Gewinne). 
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��� �  Alternative 2009: Steuerbegünstigte Nachversteuerun g der nicht 
 entnommenen Gewinne in 2009 
 
 

 
Die begünstigte Besteuerung 
nicht entnommener Gewinne  
gilt – wie erwähnt – letztmals für 
2009. Sie wird im Rahmen der 
Steuerreform 2009 ab 2010 durch 
eine Erweiterung des bisherigen 
10%igen „Freibetrages für 
investierte Gewinne“ (siehe oben) 
zu einem 13%igen „Gewinn-
freibetrag“ für alle 
einkommensteuerpflichtigen 
Unternehmer (auch für Bilanz-
ierer) ersetzt.  
 
Unternehmer, die bisher von der 
Begünstigung für nicht 
entnommene Gewinne Gebrauch 
gemacht haben, unterliegen – wie 
bereits erwähnt – durch sieben 
Jahre hindurch einer 
Entnahmebeschränkung:  Wird 
in einem der sieben Jahre nach 
Inanspruchnahme der Be-
günstigung mehr entnommen, als 
der Jahresgewinn, kommt es zu 
einer Nachversteuerung im 
Ausmaß der Mehrentnahmen  
(maximal in Höhe der in den 
letzten sieben Jahren begünstigt 

besteuerten nicht entnommenen 
Gewinne). 
Im Rahmen einer durch die 
Steuerreform 2009 geschaffenen 
Übergangsregelung können sich 
Unternehmer von dieser 
Entnahmebeschränkung da-
durch befreien , dass sie im Jahr 
2009 sämtliche bisher be-
günstigt versteuerten nicht 
entnommenen Gewinne mit 
einem Pauschalsatz von 10% 
nachversteuern . 
 
Wer von dieser begünstigten 
Nachversteuerung Gebrauch 
macht, kann naturgemäß die 
Begünstigung für nicht 
entnommene Gewinne für 2009 
nicht mehr beanspruchen, muss 
allerdings dann für 2009 auch 
keine Entnahmebeschränkung 
mehr beachten. Die endgültige 
Entscheidung für die In-
anspruchnahme der Übergangs-
regelung muss erst bei Erstellung 
der Steuererklärung 2009 im Jahr 
2010 getroffen werden. 
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��� �  Spenden aus dem Betriebsvermögen   
 

 
Spenden aus dem Betriebsvermögen  an bestimmte im Gesetz genannte 
begünstigte Institutionen (insbesondere an Forschungseinrichtungen und 
der Erwachsenenbildung dienende Lehreinrichtungen, an Universitäten, 
diverse Fonds, Museen, Bundesdenkmalamt etc)  sind bis maximal 10 % 
des Gewinnes  des unmittelbar vorangegangenen Wirtschaftsjahres 
steuerlich absetzbar. Damit derartige Spenden noch im Jahr 2009 abgesetzt 
werden können, müssen sie bis spätestens 31.12.2009 getätigt werden. 
 

Erstmalig ab 2009  können – zusätzlich zu den 
vorgenannten Spenden – auch Spenden für 
mildtätige Zwecke, für Zwecke der 
Entwicklungszusammenarbeit sowie für Zwecke 
der internationalen Katastrophenhilfe  in Höhe von 
bis zu 10% des Vorjahresgewinnes steuerlich als 
Betriebsausgaben abgesetzt werden. 
Die vorgenannten Spenden können – zum Teil 

alternativ, zum Teil zusätzlich – im Privatbereich  auch als Sonderausgaben  
abgesetzt werden (hinsichtlich weiterer Details wird auf die Ausführungen zu 
den „Sonderausgaben“ verwiesen). 
 
Zusätzlich zu den bisher genannten Begünstigungen sind auch Geld- und 
Sachspenden  bei im Zusammenhang mit der Hilfestellung bei 
(nationalen und internationalen) Katastrophenfällen  (insbesondere bei 
Hochwasser-, Erdrutsch-, Vermurungs- und Lawinenschäden) als 
Betriebsausgaben  absetzbar,  und zwar betragsmäßig unbegrenzt ! 
Voraussetzung dafür ist allerdings, dass sie der Werbung  dienen und 
werblich entsprechend vermarktet werden (zB durch Erwähnung auf der 
Homepage oder in Werbeprospekten des Unternehmens). 
 
 

  TIPP: Steuerlich absetzbar sind auch „Spenden“ (Sponsorbeiträge ) an
 diverse gemeinnützige, kulturelle, sportliche und ähnliche Institutionen 
 (Oper, Museen, Sportvereine etc.), wenn damit eine angemessene  
 Gegenleistung in Form von Werbeleistungen  verbunden ist. Bei 
 derartigen Zahlungen handelt es sich daher eigentlich gar nicht um 
 Spenden, sondern um echten Werbeaufwand . 
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��� �  Bildungsfreibetrag (BFB) oder Bildungsprämie  
 

Zusätzlich zu den für die Mitarbeiter aufgewendeten externen Aus- und 
Fortbildungskosten  können Unternehmer einen Bildungsfreibetrag  in Höhe 
von 20 % dieser Kosten geltend machen. Aufwendungen für innerbetriebliche 
Aus- und Fortbildungseinrichtungen können nur bis zu einem Höchstbetrag 
von 2.000 € pro Tag für den 20%igen BFB berücksichtigt werden. 
 
 

  TIPP: Alternativ zum BFB für externe Aus- und 
 Fortbildungskosten kann eine 6%ige Bildungs-
 prämie  geltend gemacht werden. Für interne 
 Aus- und Fortbildungskosten steht die 
 alternative Prämie nicht zu. 

 
 
 
 
 
 
 

��� �  Umsatzgrenze für Kleinunternehmer  
 

Unternehmer mit einem Jahres-Nettoumsatz von bis zu  30.000 € gelten 
umsatzsteuerlich als Kleinunternehmer  und sind damit von der 
Umsatzsteuer befreit . Je nach anzuwendenden Umsatzsteuersatz entspricht 
dies einem Bruttoumsatz (inkl. Umsatzsteuer) von 33.000 € (bei nur 
10%igen Umsätzen, wie zB bei der Vermietung von Wohnungen) bis  
36.000 € (bei nur 20%igen Umsätzen). 
Bei Inanspruchnahme der Kleinunternehmerregelung darf keine Umsatzsteuer 
in Rechnung gestellt werden. Überdies ist die Steuerbefreiung mit dem 
Verlust des Vorsteuerabzugs  für alle mit den Umsätzen 
zusammenhängenden Ausgaben verbunden.  
 
 
Für Unternehmer, deren (Netto-)Umsätze im vorangegangenen 
Kalenderjahr € 30.000 nicht überschritten haben, ist die 
Umsatzsteuervoranmeldung (UVA) quartalsweise einzureichen (bis zum 15. 
des zweitfolgenden Monats nach Quartalsende). Der Unternehmer kann 
jedoch freiwillig  mit der Abgabe der UVA für den ersten Kalendermonat eines 
Veranlagungszeitraumes mit Wirkung für den ganzen Veranlagungszeitraum 
den Kalendermonat  als Voranmeldungszeitraum wählen. 

Robert Schmiderer 
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 TIPP: Steuerbefreite Kleinunternehmer, die sich mit ihrem Umsatz 
 knapp an der Kleinunternehmergrenze bewegen, sollten rechtzeitig 
 überprüfen, ob sie die Umsatzgrenze von netto 30.0 00 € im 
 laufenden Jahr noch überschreiten werden . In diesem Fall müssten 
 allenfalls noch im Jahr 2009 korrigierte Rechnungen 
 ausgestellt werden. 
 

 
 TIPP: In vielen Fällen kann es sinnvoll sein, auf die Steuerbefreiung 
 für Kleinunternehmer zu verzichten  (um etwa dadurch in den Genuss 
 des Vorsteuerabzugs für die mit den Umsätzen zusammenhängenden 
 Ausgaben, zB Investitionen, zu kommen). Ein Kleinunternehmer kann 
 bis zur Rechtskraft des Umsatzsteuerbescheides  schriftlich 
 gegenüber dem Finanzamt auf die Anwendung der 
 Kleinunternehmerregelung verzichten. Der Verzicht bindet den 
 Unternehmer allerdings für fünf Jahre! 

 
 
 

��� �  Änderung des Rechtsformzusatzes bis 31.12.2009 gebü hrenfrei  
 

Personengesellschaften , die nach Einführung des UGB noch den „alten“ 
Firmennamen  führen, haben bis 1.1.2010 Gelegenheit, diesen gebührenfrei 
ändern  zu lassen. Dies betrifft jene Gesellschaften in der Rechtsform einer 
OHG, OEG und KEG, die vor dem 1.1.2007 bestanden haben, und per 
Gesetz mit Wirkung ab 1.1.2007 auf OG bzw KG umgestellt wurden. Für die 
offizielle Anpassung der Firma genügt ein formloser Antrag beim 
Firmenbuch . 

 
 
 

��� �  Ende der Aufbewahrungspflicht für Bücher und 
 Aufzeichnungen aus 2002 

 
Zum 31.12.2009 läuft die siebenjährige Aufbewahrungspflicht  für Bücher, 
Aufzeichnungen, Belege und Geschäftspapiere des Jahres 2002 aus. Diese 
können daher ab 1.1.2010 vernichtet  werden . Beachten Sie aber, dass die 
Unterlagen dann weiter aufzubewahren sind, wenn sie in einem anhängigen 

Berufungsverfahren von Bedeutung sind, dass 
Aufzeichnungen und Unterlagen, die 
Grundstücke betreffen, wegen allfälliger 
Vorsteuerrückverrechnungen bis zu  22 Jahre  
aufbewahrungspflichtig sind und dass laut 
Unternehmensgesetzbuch (UGB) Unterlagen 
dann weiter aufzubewahren sind, wenn sie für 
ein anhängiges gerichtliches oder behördliches 
Verfahren, in dem Ihnen Parteistellung 
zukommt, von Bedeutung sind. 



erstellt vom Kanzleiteam Houdek 10/23 

 TIPP: Falls der Papierberg zu groß wird, kann man die 
 Buchhaltungsunterlagen platzsparend auch elektronisch archivieren . 
 Beachten Sie dabei, dass für auf Datenträgern gespeicherte 
 Buchhaltungsunterlagen die inhaltsgleiche, vollständige und geordnete 
 Wiedergabe bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist 
 jederzeit gewährleistet sein muss. 
 
 

��� �  Auslaufen der Aufschuboption zur 
 Gewinnermittlung nach § 5 EStG  

 
 
Mit dem Übergang zum UGB 
wurde für gewerbliche 
Unternehmer , die mangels 
Eintragung im Firmenbuch vor 
dem 1.1.2007 ihren Gewinn nicht 
nach § 5 EStG ermittelt haben, 
die aber nach Inkrafttreten des 
UGB zu dieser Gewinnermittlung 
verpflichtet gewesen wären, die 
Möglichkeit geschaffen, den 
Übergang zur Gewinnermittlung 
nach § 5 EStG über Antrag bis 
zum 31.12.2009 hinaus-
zuschieben  (sogenannte „Auf-
schuboption“ ).  Ein wichtiger 
Nachteil  aus dem Übergang zur 
Gewinnermittlung nach § 5 Abs 1 
EStG ist die künftige 
Einkommen-steuerpflicht der 
Wertzuwächse  im zum 
Betriebsvermögen gehörenden 
(nackten) Grund und Boden . 
 
Rechzeitig mit dem Auslaufen der 
Aufschuboption mit 31.12.2009 
soll – nach dem derzeit 
vorliegenden Entwurf eines 
Rechnungslegungs-Änderungs-
gesetzes 2010 – die für den 
Eintritt der Buchführungspflicht 
(und damit bei Gewerbe-
betrieben auch für die 
Gewinnermittlung nach  
§ 5 EStG) maßgebliche 
Umsatzgrenze  (§ 189 Abs 1 Z 2 
UGB) von derzeit 400.000 € auf 
700.000 € hinaufgesetzt  werden. 

 
 
 
 
 Damit würden ab 1.1.2010 
zahlreiche Gewerbebetriebe nicht 
mehr zur Gewinnermittlung nach 
§ 5 EStG, sondern nur mehr zur 
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung 
verpflichtet sein.  
 
TIPP: Für die Vermeidung einer 
künftigen Steuerhängigkeit von 
Wertzuwächsen im Grund und 
Boden  bieten sich verschiedene 
Strategien  an (zB Schenkung der 
Betriebsliegenschaft an Familien-
angehörige, Betriebsteilung zur 
Vermeidung der Buchführungs-
pflicht, Umgründung in eine 
GmbH), die Sie rechtzeitig mit 
Ihrem Steuerberater besprechen 
sollten. Für den Fall eines 
Wechsel zur Gewinnermittlung 
nach § 5 EStG sollten Sie 
rechtzeitig ein Sachverständigen-
gutachten über den Verkehrswert 
des mit 1.1.2010 steuerhängigen 
Grund und Bodens einholen. 
Denn steuerpflichtig bei einer 
späteren Veräußerung sind erst 
die ab 1.1.2010 neu 
entstehenden Wertzuwächse, die 
aber nur dann eindeutig ermittelt 
werden können, wenn der Ver-
kehrswert zum 1.1.2010 bekannt 
ist!
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��� �  GSVG-Befreiung für „Kleinstunternehmer“ 
       bis 31.12.2009 beantragen 

 

Gewerbetreibende und Ärzte (Zahnärzte)  können sich bis spätestens 
31.12.2009 rückwirkend für das laufende Jahr  auf Antrag von der 
Kranken- und Pensionsversicherung  nach  GSVG (Ärzte nur 
Pensionsversicherung) befreien lassen , wenn die steuerpflichtigen 
Einkünfte des Jahres 2009 maximal 4.188,12 € und de r Jahresumsatz 
2009 maximal 30.000 € betragen  werden. Antragsberechtigt sind 
Jungunternehmer (maximal 12 Monate GSVG-Pflicht in den letzten fünf 
Jahren), Männer über 65 Jahre, Frauen über 60 Jahre oder Personen über 
57 Jahre, wenn sie in den letzten fünf Jahren die obigen Grenzen nicht 
überschritten haben. 

 

 

Steuertipps für Mitarbeiter 
 

��� �  Optimale Ausnutzung des Jahressechstels mit 6% Lohn steuer  
 

Wenn neben den regelmäßigen Monatsbezügen noch andere Bezüge (wie zB 
Überstundenvergütungen, Nachtarbeitszuschläge, Schmutz-, Erschwernis- 
und Gefahrenzulagen etc) zur Auszahlung oder etwa Sachbezüge nur 
zwölfmal jährlich zur Verrechnung gelangen, dann wird das begünstigt (nur mit 
6%) besteuerte Jahressechstel  durch Urlaubs- und Weihnachtsgeld in der 
Regel nicht optimal ausgenutzt . In diesem Fall könnte in Höhe des 
restlichen Jahressechstels  noch eine Prämie  ausbezahlt werden, die nur 
mit 6% versteuert werden muss. 

 
 

��� �  Prämien für Diensterfindungen und Verbesserungsvors chläge 
 mit 6 % Lohnsteuer 

 
Für die steuerbegünstigte Auszahlung (mit 6% 
Lohnsteuer) der Prämien für Diensterfindungen 
und Verbesserungsvorschläge  steht ein 
zusätzliches, um 15% erhöhtes Jahressechstel  zur 
Verfügung. Allzu triviale Ideen werden von den 
Lohnsteuerprüfern allerdings nicht als 
prämienwürdige Verbesserungsvorschläge an-
erkannt.  

Nadine Oberegelsbacher 
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��� �  Zukunftssicherung für Dienstnehmer bis 300 € steuer frei 
 

Die Bezahlung von Prämien für Lebens-, Kranken- und Unfallversicherungen 
(einschließlich Zeichnung eines Pensions-Investmentfonds) durch den 
Arbeitgeber für alle Arbeitnehmer oder bestimmte Gruppen ist bis zu  300 € 
pro Jahr und Arbeitnehmer nach wie vor steuerfrei . 
Achtung : Wenn die ASVG-Höchstbeitragsgrundlage noch nicht überschritten 
ist, besteht für die Zahlungen, wenn sie aus einer Bezugsumwandlung  
stammen, Sozialversicherungspflicht . 

 
 

��� �  Mitarbeiterbeteiligung bis 1.460 € steuerfrei 
 

Für den Vorteil aus der unentgeltlichen oder verbilligten Abgabe von 
Beteiligungen  am Unternehmen des Arbeitgebers oder an mit diesem 
verbundenen Konzernunternehmen besteht ein Freibetrag pro Mitarbeiter 
und Jahr von 1.460 € . Der Vorteil muss allen Arbeitnehmern oder einer 
bestimmten Gruppe zukommen; die Beteiligung muss länger als 5 Jahre 
gehalten werden. 

 
 

��� �  Weihnachtsgeschenke bis maximal 186 € steuerfrei  
 

(Weihnachts-)Geschenke an Arbeitnehmer sind 
innerhalb eines Freibetrages von 186 € jährlich 
lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei, wenn es sich 
um Sachzuwendungen handelt (zB Warengutscheine, 
Goldmünzen). Geldgeschenke sind immer 
steuerpflichtig . 
Achtung : Wenn die Geschenke an Dienstnehmer 
über bloße Aufmerksamkeiten (zB Bücher, CDs, 
Blumen) hinausgehen, besteht Umsatzsteuerpflicht.  

 
 

��� �  Betriebsveranstaltungen (zB Weihnachtsfeiern)  
 bis 365 €  pro Arbeitnehmer steuerfrei  

 
Für die Teilnahme an Betriebsveranstaltungen  (zB Betriebsausflug, 
Weihnachtsfeier) gibt es pro Arbeitnehmer und Jahr einen Steuerfreibetrag 
von 365 € . Denken Sie bei der betrieblichen Weihnachtsfeier daran, dass alle 
Betriebsveranstaltungen des ganzen Jahres zusammengerechnet werden. Ein 
eventueller Mehrbetrag ist steuerpflichtiger Arbeitslohn. 
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��� �  Kinderbetreuungskosten:  
 500 € Zuschuss des Arbeitgebers steuerfrei  

 
Leistet der Arbeitgeber für alle oder bestimmte Gruppen seiner Arbeitnehmer 
einen Zuschuss für die Kinderbetreuung, dann ist dieser Zuschuss ab 
1.1.2009 bis zu einem Betrag von 500 € jährlich pro Kind bis zum zehnten 
Lebensjahr  von  Lohnsteuer und SV-Beiträgen befreit . Voraussetzung ist, 
dass dem Arbeitnehmer für das Kind mehr als sechs Monate im Jahr der 
Kinderabsetzbetrag gewährt wird. Der Zuschuss darf nicht an den 
Arbeitnehmer, sondern muss direkt an eine institutionelle 
Kinderbetreuungseinrichtung (zB Kindergarten), an eine pädagogisch 
qualifizierte Person oder in Form eines Gutscheines einer institutionellen 
Kinderbetreuungseinrichtung geleistet werden.  

 

 

Steuertipps für Arbeitnehmer 
 

��� �  Rückerstattung von Kranken- und Pensionsversicherun gsbeiträgen 
 2006 bei Mehrfachversicherung bis Ende 2009  

 
Wer im Jahr 2006  aufgrund einer 
Mehrfachversicherung  (zB gleichzeitig zwei oder 
mehr Dienstverhältnisse oder unselbständige und 
selbständige Tätigkeiten) über die Höchst-
beitragsgrundlage hinaus Kranken- und 
Pensionsversicherungsbeiträge geleistet hat, kann 
sich diese bis 31.12.2009 rückerstatten  lassen 
(11,4% Pensionsversicherung, 4% Kranken-
versicherung).  
Achtung: Die Rückerstattung ist grundsätzlich lohn- 
bzw. einkommensteuerpflichtig ! 
 

 
 

��� �  Werbungskosten noch vor dem 31.12.2009 bezahlen  
 

Werbungskosten  müssen bis zum 31.12.2009 bezahlt werden, damit sie 
heuer noch von der Steuer abgesetzt werden können. Denken Sie dabei 
insbesondere an Fortbildungskosten  (Seminare, Kurse, Schulungen etc 
samt allen damit verbundenen Nebenkosten, wie Reisekosten und 
Verpflegungsmehraufwand), Familienheimfahrten , Kosten für eine doppelte 
Haushaltsführung , Telefonspesen , Fachliteratur , beruflich veranlasste 
Mitgliedsbeiträge  etc.  

Carmen Schrettl 
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Auch heuer geleistete Vorauszahlungen  für derartige Kosten können noch 
heuer abgesetzt werden. Auch Ausbildungskosten , wenn sie mit der 
beruflichen oder einer verwandten Tätigkeit in Zusammenhang stehen, und 
Kosten der Umschulung  können als Werbungskosten geltend gemacht 
werden. 
 
 

��� �  Arbeitnehmerveranlagung 2004 sowie Rückzahlung von zu Unrecht 
 einbehaltener Lohnsteuer des Jahres 2004 beantragen  

 
Wer zwecks Geltendmachung von Werbungskosten, Sonderausgaben oder 
außergewöhnlichen Belastungen eine Arbeitnehmerveranlagung  
beantragen will, hat dafür fünf Jahre  Zeit. Am 31.12.2009 endet daher die 
Frist für den Antrag auf Arbeitnehmerveranlagung 2004. 
 
Hat ein Dienstgeber im Jahr 2004 von den Gehaltsbezügen eines 
Arbeitnehmers zu Unrecht Lohnsteuer einbehalten , kann dieser bis 
spätestens 31.12.2009 beim Finanzamt einen Rückzahlungsantrag stellen. 
Ein Beispiel für zu Unrecht einbehaltene Lohnsteuer ist der Lohnsteuerabzug 
bei ins Ausland entsandten Mitarbeitern, deren Vergütungen steuerfrei sein 
können. 

 

 

Steuertipps für alle Steuerpflichtigen 
 

��� �  Sonderausgaben bis maximal 2.920 € (Topf- 
 Sonderausgaben) noch bis Ende 2009  
 bezahlen 

 
Die üblichen (Topf-)Sonderausgaben  dürfen als 
bekannt vorausgesetzt werden (Kranken-, Unfall- 
und Lebensversicherungen; Wohnraumschaffung 
und Wohnraumsanierung; junge Aktien und 
Genussscheine; Wohnbauaktien und 
Wohnbauwandelschuldverschreibungen, deren 
Erträge überdies bis zu 4% des Nominales weiterhin 
KESt-frei sind).  
 
 
Für Alleinverdiener oder Alleinerzieher verdoppelt sich der persönliche 
Sonderausgaben-Höchstbetrag von 2.920 €  auf 5.840 €. Ab drei Kinder 
erhöht sich der Sonderausgabentopf um 1.460 € pro Jahr.  
Allerdings wirken sich die Topf-Sonderausgaben nur zu einem Viertel 
einkommensmindernd  aus. Ab einem Einkommen von 36.400 € vermindert 
sich auch dieser Betrag kontinuierlich bis zu einem Einkommen von 
60.000 € (bis 2008: 50.900 €), ab dem überhaupt keine Topf-
Sonderausgaben  mehr zustehen. 

Nathalie Heis 
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��� �  Sonderausgaben ohne Höchstbetrag  
 

Ohne Höchstbetragsbegrenzung, unabhängig vom Einkommen und neben 
dem „Sonderausgabentopf“ sind etwa Nachkäufe von 
Pensionsversicherungszeiten  (Kauf von Schul- und Studienzeiten) und 
freiwillige Weiterversicherungsbeiträge in der Pens ionsversicherung  
absetzbar. 
 
 

��� �  Renten, Steuerberatungskosten und  
 Kirchenbeitrag  

 
Unbeschränkt absetzbare Sonderausgaben sind 
auch bestimmte Renten  (zB Kaufpreisrenten nach 
Ablauf bestimmter steuerlicher Fristen, vom Erben zu 
bezahlende Rentenlegate) sowie Steuer-
beratungskosten .  
Kirchenbeiträge  sind mit einem jährlichen 
Höchstbetrag von 200 € (ab 2009 verdoppelt!) 
begrenzt. 
 
 

��� �  Spenden als Sonderausgaben  
 

Spenden an bestimmte begünstigte Organisationen  (insbesondere an 
Forschungseinrichtungen und der Erwachsenenbildung dienende 
Lehreinrichtungen, Universitäten, diverse Fonds, Museen, 
Bundesdenkmalamt etc) sind nicht mit einem absoluten Höchstbetrag, 
sondern mit 10 % des Vorjahreseinkommens  begrenzt.  
 
Spenden an die mit Forschungs- und Lehraufgaben für die österreichische 
Wissenschaft oder Wirtschaft befassten Institutionen können nur dann 
abgesetzt werden, wenn diese in einer vom BMF veröffentlichten Liste 
(„Begünstigter Empfängerkreis für Zuwendungen im Sinne des § 4 Abs. 4 Z 5 
lit. d und e EStG“) aufscheinen. Bereits im Betriebsvermögen abgesetzte 
Spenden (= bis zu 10% des Vorjahresgewinnes; siehe oben) kürzen den 
Rahmen der als Sonderausgaben (= bis zu 10% des Vorjahreseinkommens) 
absetzbaren Spenden. 

Erstmalig ab 2009  können auch private Spenden an Vereine oder 
Einrichtungen, die selbst mildtätige Zwecke verfolgen bzw. Entwicklungs- 
bzw  Katastrophenhilfe betreiben oder für diese Zwecke Spenden sammeln, 
als Sonderausgabe  von der Steuer abgesetzt werden. Diese begünstigten 
Spendenempfänger müssen sich ebenfalls beim Finanzamt registrieren und 
werden auf der Homepage des BMF 
(http://www.bmf.gv.at/Service/allg/spenden/) veröffentlicht. Erfolgte die 
Aufnahme in diese Liste auf Grund eines bis zum 15.6.2009 gestellten 
Antrages, können bereits die ab 1.1.2009 getätigten Spenden (zB für die 
„Licht ins Dunkel-Organisation“) steuerlich abgesetzt werden.  

Manuela Mader 
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Auch diese Spenden sind mit 10% des Einkommens des unmittelbar 
vorangegangen Jahres begrenzt. Bereits als Betriebsausgaben abgesetzte 
Spenden kürzen in diesem Fall aber nicht den maximal möglichen Betrag für 
Sonderausgaben. Im Gegensatz zu Unternehmen, die auch Sachspenden für 
diese begünstigten Zwecke als Betriebsausgaben absetzen können, werden 
als Sonderausgaben nur Geldspenden  anerkannt. Die Spenden müssen 
derzeit nur mittels Einzahlungsbeleg nachgewiesen werden. Ab 2011 ist ein 
aufwändiges Meldesystem durch die Spendenorganisationen vorgesehen. 
 
 

��� �  Spenden von Privatstiftungen   
 

Spendenfreudige Privatstiftungen  können für die vorstehend genannten 
begünstigten Spendenempfänger auch KESt-frei  aus dem Stiftungsvermögen 
spenden. 
 
 

��� �  Außergewöhnliche Belastungen noch 2009 bezahlen  
 

Außergewöhnliche Ausgaben  zB für Krankheiten und Behinderungen  
(Kosten für Arzt, Medikamente, Spital, Betreuung), für Zahnbehandlungen 
oder medizinisch notwendige Kuraufenthalte können, soweit sie von der 
Versicherung nicht ersetzt werden, im Jahr der Bezahlung steuerlich als 
außergewöhnliche Belastungen abgesetzt werden. Steuerwirksam werden 
solche Ausgaben jedoch erst dann, wenn sie insgesamt einen vom 
Einkommen und Familienstand abhängigen Selbstbehalt  (der maximal 12% 
des Einkommens  beträgt) übersteigen. Bestimmte außergewöhnliche 
Belastungen (zB Behinderungen, Katastrophenschäden, Kosten der 
auswärtigen Berufsausbildung der Kinder) sind ohne Kürzung um einen 
Selbstbehalt absetzbar. 

 
 

��� �  Endlich steuerliche Absetzbarkeit von Kinderbetreuu ngskosten!  
 

Kinderbetreuungskosten  können ab 
1.1.2009 als außergewöhnliche Belastung 
ohne Selbstbehalt bis zu einem Betrag von  

 € 2.300 pro Kind und Jahr  steuerlich 
abgesetzt werden.  
Begünstigt sind Kinder bis zum zehnten 
Lebensjahr . Die Betreuungskosten müssen 
tatsächlich gezahlte Kosten sein.  
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Werden Betreuungskosten auch durch einen steuerfreien Zuschuss des 
Arbeitgebers (siehe oben) übernommen, sind nur die tatsächlich vom 
Steuerpflichtigen darüber hinaus getragenen Kosten abzugsfähig. Die 
Betreuung muss in privaten oder öffentlichen 
Kinderbetreuungsinstitutionen  (zB Kindergarten, Hort, Halbinternat, 
Vollinternat) erfolgen oder von einer pädagogisch qualifizierten Person  
durchgeführt werden. Die Kosten müssen eindeutig der Betreuung 
zurechenbar sein. Verpflegungskosten und das Schulgeld sind steuerlich nicht 
absetzbar.  
 

  TIPP: Pädagogisch qualifizierte Personen  sind auch Personen, die 
 eine Ausbildung zur Kinderbetreuung und Kindererziehung im 
 Mindestausmaß von 8 Stunden nachweisen können. Die Ausbildung 
 kann im Rahmen von Spezialkursen erworben werden oder im Rahmen 
 anderer Ausbildungen, in denen diese Kenntnisse im vorgesehenen 
 Ausmaß vermittelt werden. Für laufende Betreuungen durch Personen 
 ohne Ausbildungsnachweis kann die erforderliche Au sbildung 
 spätestens bis 31.12.2009 nachgeholt werden . 

 
 

��� �  Spekulationsverluste realisieren  
 

Wer im Jahr 2009 einen steuerpflichtigen  
Spekulationsgewinn  (über die Freigrenze von 
440 € hinaus) realisiert hat (bei Liegenschaften 
beträgt die Spekulationsfrist im Regelfall 10 Jahre, 
sonst 1 Jahr), sollte überprüfen, ob dieser nicht 
noch durch die Realisierung eines 
Spekulationsverlustes  ausgeglichen werden 
kann. Zu diesem Zweck könnten zB Aktien, mit 
denen man derzeit im Minus ist und die in den 
letzten 12 Monaten erworben wurden, verkauft 
werden.  
Der so realisierte Spekulationsverlust kann dann mit den steuerpflichtigen 
Spekulationsgewinnen des Jahres 2009 gegen verrechnet werden. 
Selbstverständlich hindert Sie niemand daran, die Aktien einige Tage später 
wieder zurück zu kaufen.  

 

��� �  Prämie 2009 für Zukunftsvorsorge und Bausparen lukr ieren  
 

Wer als aktiv Erwerbstätiger heuer noch mindestens 2.214,22 € in die 
staatlich geförderte Zukunftsvorsorge  investiert, erhält für 2009 die 
mögliche Höchstprämie von 9,5 %, das sind rund 210 €.   
Wer lieber in ein klassisches Sparprodukt investiert, sollte ans Bausparen  
denken: Für einen maximal geförderten Einzahlungsbetrag von 1.200 €  pro 
Jahr gibt es im Jahr 2009 eine staatliche Prämie von 48 €.  
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2. ÄNDERUNGEN IM ARBEITS- UND  
 SOZIALVERSICHERUNGSRECHT 
 

��� �  Mitversicherung von LebensgefährtInnen  
 

Seit 1.8.2009 haben sowohl gleich- als auch anders 
geschlechtliche LebensgefährtInnen  die 
Möglichkeit, als Angehörige in die Kranken-
versicherung einbezogen zu werden, wenn 
 
· sie seit mindestens 10 Monaten mit dem/der 

Versicherten in Hausgemeinschaft leben,  

· ihm/ihr seit dieser Zeit unentgeltlich den Haushalt 
führen und  

· kein arbeitsfähiger Ehegatte im gemeinsamen 
Haushalt lebt.  

 
 
 

��� �  Achtung Bauwirtschaft: Neue Maßnahmen gegen Sozialb etrug 
       Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz  

 
Mit der jüngsten Novelle zum Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz 
(BUAG) soll sozialbetrügerisches Verhalten im Baugewerbe erschwert 
werden. Die Kernpunkte der Novelle sind: 
 
· Der Bauarbeiter erwirbt seit 1.10.2009 nur mehr dann einen Urlaubs- und 

Abfertigungsanspruch für Beschäftigungszeiten, die länger als acht 
Wochen zurückliegen, wenn im Zeitpunkt der Geltendmachung gegenüber 
der Bauarbeiterurlaubskasse (BUAK) vom Arbeitgeber die Blag-Zuschläge 
entrichtet wurden.  

· Neustrukturierung der Direktauszahlung der Urlaubsentgelte an die 
Arbeitnehmer (ab 1.4.2010). 

· Verstärkte Kontrollmöglichkeiten durch Organe der BUAK (Buch-
einsichtsrecht, Baustellenkontrolle) seit 1.8.2009. 

· Automationsunterstützte Direktabfragemöglichkeiten der BUAK beim 
IESG-Abfrage-Programm und bei der vom BMF geführten KIAB-
Datenbank zum Zweck der Sozialbetrugsbekämpfung (seit 1.8.2009). 

 

Einführung eines pauschalen Kostenersatzes für den Fall der Verletzung 
von Meldepflichten durch den Arbeitgeber in Höhe von 800 € für jeden 
Prüfeinsatz (seit 1.8.2009). 

 

Karin Kinzner 
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3.  WICHTIGE WERTE FÜR DIE PERSONALVERRECHNUNG 2010 
 
 
 
 
Sozialversicherung 
 

 2009 2010 

Höchstbeitragsgrundlage     monatlich  € 4.020,00  € 4.110,00 

                                               jährlich (für SZ)  € 8.040,00  € 8.220,00 

Geringfügigkeitsgrenze       täglich  €      27,47  €      28,13 

                                               monatlich  €    357,74  €    366,33 

 
 
 
 
 
Staffelung für den DN-Anteil zur Arbeitslosenversicherung 
 

 monatliches Entgelt in € 

AV-DNA 2009 2010 

0 %  bis    € 1.128,00  bis    € 1.155,00 

1 %  über € 1.128,00 bis € 1.230,00  über € 1.155,00 bis € 1.260,00 

2 %  über € 1.230,00 bis € 1.384,00  über € 1.260,00 bis € 1.417,00 

3 %  über € 1.384,00  über € 1.417,00 
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4. NEUERUNGEN IM KORRUPTIONSSTRAFRECHT 
 
 
Die erst mit 1.1.2008 in Kraft 
getretenen neuen Bestimmungen 
über das Korruptionsstrafrecht  
haben in der Öffentlichkeit 
kontroverse Reaktionen ausgelöst. 
Wurden die neuen Korruptions-
straftatbestände anfänglich ignoriert, 
sickerte allmählich vor dem 
„Weihnachtsgeschäft“ 2008 die 
Bedeutung der neuen 
Bestimmungen in die Köpfe der 
Verantwortlichen ein. Nicht zuletzt 
infolge umfassender Schulungen auf 
dem Sektor des Korruptions-
strafrechts wurde auch der Umgang 
mit Finanzbeamten (insbesondere 
Organen der Außenprüfungen) in der 
Praxis erheblich erschwert.  

Gingen den einen die Bestimmungen 
zu weit (Stichwort Einladungen zu 
gesellschaftlichen, künstlerischen 
oder sportlichen Veranstaltungen), 
sahen andere die fehlende 
Strafdrohung gegen korrupte 
Abgeordnete als Manko. Einig war 
man sich in der Fachwelt nur 
darüber, dass die Bestimmungen zu 
unbestimmt waren. Der Gesetz-
geber hat nunmehr darauf reagiert 
und mit dem Korruptionsrechts-
änderungsgesetz 2009 mit Wirkung 
ab dem 1.9.2009 eine Präzisierung 
bzw. Erweiterung des Personen-
kreises sowie eine teilweise 
Verschärfung und auch Entschärfung 
vorgenommen:

 
 
· Der Kreis der Amtsträge r wurde um die Abgeordneten von  Nationalrat,  
 Bundesrat, Landtage  etc sowie auch Minister und Mitglieder der 
 Landesregierungen  erweitert .  

· Ferner wurde der Begriff des Amtsträgers um Organe sogenannter  
 Verwaltungsrechtsträger  erweitert. Hierbei zielt der Gesetzgeber auf die 
 Organe und Mitarbeiter der Bundesbeschaffung GmbH, der Bundes- 
 rechenzentrum GmbH, der Buchhaltungsagentur des Bundes etc ab.  

· Schließlich ist der Personenkreis der Amtsträger noch um Organe und  
 Mitarbeiter der Sozialversicherungsträger sowie um hoheitliche 
 Funktionsträger  (zB KFZ-Techniker, der eine KFZ-Überprüfung nach 
 §  57a KFG vornimmt) erweitert worden. 

· Wie vor dem 1.1.2008 wird nunmehr wieder zwischen pflichtwidriger und  
 pflichtgemäßer Vornahme oder Unterlassung eines Amtsgeschäfts  
 unterschieden. 
 
 
Unter den Tatbestand der Be-
stechlichkeit  fällt die Vorteils-
zuwendung für eine pflichtwidrige 
Vornahme oder Unterlassung 
eines Amtsgeschäfts durch einen 
Amtsträger. Die Strafdrohung für 
Bestechlichkeit wurde empfindlich 
verschärft. Grundsätzlich beträgt die 
Straf-drohung nunmehr maximal drei 
Jahre. Wenn der Wert des Vorteils 

jedoch € 3.000 übersteigt, erhöht 
sich die Strafdrohung bereits auf 
sechs Monate bis fünf Jahre. Beträgt 
der Wert des Vorteils hingegen mehr 
als € 50.000, beträgt die 
Strafdrohung bereits ein bis zehn (!) 
Jahre.  
Die gleiche Strafdrohung trifft 
denjenigen, der den Amtsträger 
besticht.
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5. TOP-AKTUELLES  
 
 
 

��� �  Lieferdatum ist zwingender Bestandteil der Rechnung  
 
 
Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) stellt in einer 
Entscheidung klar, dass nur eine Rechnung, die den 
Zeitpunkt der Lieferung angibt oder einen Hinweis auf 
den Tag der Lieferung  in einem anderen Beleg 
anführt (zB Lieferschein), zum Vorsteuerabzug  
berechtigt. Dies gilt auch dann zwingend, wenn das 
Lieferdatum mit dem Ausstellungsdatum identisch ist. 
Einzige Ausnahme sind Anzahlungsrechnungen, 
deren Zweck die Verrechnung eines Teilbetrages vor 
Leistungserbringung ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��� �  Vignettenpreise für Autobahnbenützung werden ab 201 0 erhöht 
 
 

Die Preise für Vignetten, die für die Benützung der österreichischen Autobahnen 
und Schnellstraßen von einspurigen und mehrspurigen KFZ (bis zu einem 
höchstzulässigen Gesamtgewicht von 3,5 to) zu bezahlen sind, werden ab 2010 
wie folgt erhöht:  
 
 einspurige  mehrspurige 
Vignettenpreise in Euro KFZ KFZ  

 NEU bisher NEU bisher 
Jahresvignetten 30,40 29,50 76,20 73,80 
Zweimonatsvignette  
(gültig ab dem 1. 12. 2009) 

11,50 11,10 22,90 22,20 

Zehntagesvignette  
(gültig ab dem 1. 12. 2009) 

4,50 4,40 7,90 7,70 

 
 
 
Unverändert  bleibt der Preis der erst mit 1.9.2008 eingeführten 
Korridorvignette.  Er beträgt einschließlich Umsatzsteuer für eine Fahrtrichtung 
2 Euro und für beide Fahrtrichtungen 4 Euro . 

Mag. Harald Houdek 
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6. BANKGEHEIMNIS : WEISSE WESTE STATT GRAUER LISTE 
 
 
 
Am 1.9.2009 wurde im Parlament mit 
2/3-Mehrheit das „Amtshilfe-
durchführungsgesetz“  be-
schlossen, welches eine wichtige 
Voraussetzung dafür ist, dass 
Österreich von der grauen 
„Steueroasen-Liste“  jener Staaten 
gestrichen wird, die nach Ansicht der 
OECD im Kampf gegen 
Steuerhinterzieher nicht ausreichend 
kooperieren. Dieses Gesetz ist 
nämlich die rechtliche Basis dafür, 
dass Österreich das 
verfassungsrechtlich geschützte 
Bankgeheimnis  gegenüber aus-
ländischen Steuerbehörden  ent-
sprechend dem internationalen 
Druck in bestehenden und künftigen 
Doppelbesteuerungsverträgen dahin-
gehend „aufweichen“ kann , dass 
österreichische Banken verpflichtet 
sind, in Verdachtsfällen an 
ausländische Steuerbehörden 
Kontodaten über Kunden weiter zu 
geben.  
 
 
Das Gesetz sieht allerdings vor, dass 
ausländische Behörden, welche die 
Herausgabe von Kontodaten 
begehren, nachweisen müssen, dass 
es sich um einen ganz konkreten 
Hinterziehungsfall  handelt und 
dass sie die normalen inner-
staatlichen Möglichkeiten zur 
Auskunftsbeschaffung bereits aus-
geschöpft haben.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Damit Österreich von der grauen 
Liste gestrichen wird, muss die neue 
Amtshilfeklausel in insgesamt 12 
Doppelbesteuerungsverträge auf-
genommen werden. 
 
 
In Österreich ansässige Steuer-
pflichtige  ohne wirtschaftlichen 
Auslandsbezug sind von der 
Neuregelung nicht betroffen . Für 
sie gilt unverändert  das im 
Verfassungsrang stehende 
Bankgeheimnis , das – abgesehen 
von gerichtlich anhängigen 
Verlassenschafts- oder Pfleg-
schaftsfällen – im Wesentlichen nur 
im Falle einer kriminalstrafrechtlichen 
Verfolgung oder im Falle der Ein-
leitung eines Finanzstrafverfahrens 
wegen vorsätzlicher Finanzvergehen 
(ausgenommen Finanzordnungs-
widrigkeiten) durchbrochen werden 
darf.

 

Mag. Claudia Egger 
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